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A. 2. ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

 

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Bezirksregierung Münster Dezernat 33 
vom 14.04.2022 

2. Lappwaldbahn Service 
vom 19.04.2022 

3. Amprion GmbH 
vom 21.04.2022 

4. Gemeinde Ladbergen 
vom 01.07.2021 

5. Landeskirchenamt BKD 
vom 28.04.2022 

6. Stadt Ibbenbüren 
vom 03.05.2022 

7. Handwerkskammer Münster 
vom 03.05.2022 

8. Landwirtschaftskammer NRW 
vom 04.05.2022 

9. Stadt Lengerich 
vom 10.05.2022 

10. Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V. 
vom 10.05.2022 

11. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land 
vom 13.05.2022 

12. Kreis Steinfurt 
vom 13.05.2022 

 

13. IHK Nord Westfalen 
vom 16.05.2022 

14. Straßen NRW 
vom 17.05.2022 

15. Landesbetrieb Wald und Holz 
vom 23.05.2022 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
16. Stadtwerke Lengerich 

Vom 27.04.2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Die im Rahmen der 48. Flächennutzungsplanänderung vorgetragenen Hinweise 
werden in das Bebauungsplanverfahren eingestellt. 

Die Verlegung der Trafostation ist sowohl der Stadt Lengerich wie auch dem 
Vorhabenträger bekannt. Entsprechende Abstimmungen haben bereits stattge-
funden. Für die Verlegung der Trafostation wurde im Bebauungsplan eine Ver-
sorgungsfläche nördlich der Neubauten vorgesehen. 

Die Details zur Straßenbeleuchtung können im Zuge der Freianlagenplanung 
geregelt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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17. PreZero Service Emsland 

vom 10.05.2022 

 

 
 zu a) Beschlussvorschlag: 

Die verkehrliche Erschließung sowie die Fahrbeziehungen bleiben wie im Be-
stand erhalten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
18. LWL-Denkmalpflege 

vom 12.05.2022 

 

  

 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Die Inhalte der Stellungnahmen vom 23.07.2021 und dem 12.10.2021 sind in 
der Abwägung zum Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung so-
wie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB abgewogen worden. Diesen Ausführungen wird sich ange-
schlossen. 

Auf die vom LWL geforderte Visualisierung kann verzichtet werden, da eine 
Sichtbeziehung bis zur Burg im Bestand nicht gegeben ist. Lediglich an einzel-
nen kleinen Sichtfenstern kann eine Sichtbeziehung zum jetzigen Burggrafen 
aufgebaut werden. Diese ist jedoch nur punktuell möglich. Die gem. Denkmal-
bereichssatzung geschützten Anlagen (Burg/Wierturm/Stadtsilhouette) sind 
nicht zu erkennen.  
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Sichtfenster vom westlichen Ende der Königsteiche auf den Bestand 

 

Sichtfenster der Wiesenfläche am Wolfsmühlenweg auf den Bestand (ungefährer Standort Anlage 
2 der Denkmalschutzsatzung) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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19. Stadt Tecklenburg FB 60 Bauen, Planen und Umwelt 

vom 16.05.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Zu 1.1. 

Das Vorhaben wird an das öffentliche Abwassersystem angeschlossen.  

Zu 1.2 

Im Bestand besteht eine Flächenversiegelung von 5.395 m². Durch das Vorha-
ben kommt es zu einer Versiegelung von ca. 7.560 m², was einer zusätzlichen 
Versiegung von 2.165 m² entspricht, wovon jedoch 1.770 m² mit Dachbegrünung 
angelegt werden, sodass die Flächenversiegelung mit einem hohen Abflussbei-
wert 395 m² beträgt und in Summe sehr gering ausfällt. Der Ablussbeiwert für 
die 1.770 m² begrünte Dachfläche beträgt ca. 0,3-0,5 und tritt verzögert ein. 
Folglich ist davon auszugehen, dass der Überflutungsnachweis durch Maßnah-
men auf dem Dach oder z.B. durch Maßnahmen zur Zwischenspeicherung in-
nerhalb des Straßenkörpers erbracht werden kann. 

Zu 2. 

Das Vorhaben wird zur Frischwasserversorgung an die öffentliche Wasserver-
sorgung angeschlossen.  

Zu 3. 

Das Vorhaben wird an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Ein Oberflä-
chenabfluss in den Hangbereich erfolgt nicht. Der Nachweis zur schadlosen Nie-
derschlagsableitung wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erbracht. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

 

 
1. Bürger/Bürgerin 

vom 02.05.2022 

 

  Beschlussvorschlag: 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
2. Bürger/Bürgerin 

vom 12.05.2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Entwürfe des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes waren einschließlich 
der in den Bekanntmachungen aufgelisteten Informationen über das Portal tet-
raeder abrufbar und wurden dort von den Trägern öffentlicher Belange abgeru-
fen. Aktuell sind diese weiterhin über den Link https://tecklenburg.de/bauen-wirt-
schaft/bauleitplanung/bauleitplanung-online-im-verfahren/ abrufbar. Die Unter-
lagen wurden hochgeladen. Die Anforderung, die Unterlagen gem. § 4a Abs. 4 
S. 1 über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu machen, sind 
somit erfüllt. 

Zu 1) 

Artenschutzrechtliche Erfassungen sind in den Jahren 2008 und 2014 erfolgt. 
Zudem sind 2019 Fledermauserfassungen durchgeführt worden und ist 2021 
eine Plausibilitätsprüfung erfolgt. Die vorliegende Datenqualität und -aktualität 
ist folglich als gut zu bewerten. Das Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung 
in NRW ist jedoch als „antizipiertes Sachverständigengutachten von hoher Qua-
lität“ anzusehen, d.h. von der hier genannten Frist (Erfassungsdaten nicht älter 
als sieben Jahre) sollte nicht ohne fachlichen Grund abgewichen werden. Ent-
sprechend erfolgen auf den nachgelagerten Ebenen Nachuntersuchungen für 
die Artengruppen Vögel und Fledermäuse. Diesbezüglich wird sich den Abwä-
gungvorschlägen der.2. Erneuten öffentlichen Auslegung sowie sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan angeschlossen.  

Die Erstellung von Artenschutzgutachten im Rahmen der Bauleitplanung dient 
dazu, mögliche Konflikte aufzuzeigen und, sofern erforderlich, Vermeidungs-
maßnahmen zu definieren und über die Planung zu sichern. Sollten sich 

https://tecklenburg.de/bauen-wirtschaft/bauleitplanung/bauleitplanung-online-im-verfahren/
https://tecklenburg.de/bauen-wirtschaft/bauleitplanung/bauleitplanung-online-im-verfahren/
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Konflikte nicht ausräumen lassen, so kann das Planerfordernis gem. § 1 Abs. 3 
BauGB nicht gegeben sein. Im vorliegenden Fall ist auf Basis der vorliegenden 
Erkenntnisse (siehe auch Abwägungvorschlägen der.2. Erneuten öffentlichen 
Auslegung sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan) 
nicht davon auszugehen, dass unlösbare artenschutzrechtliche Bedenken dem 
Vorhaben entgegenstehen. Eine aktualisierte artenschutzrechtliche Beurteilung 
auf Basis zusätzlicher Erfassungen kann daher auf der nachgelagerten Geneh-
migungsebene erfolgen. 

Zu 2) 

Der durch das Vorhaben ausgelöste Bedarf wird wie folgt nachgewiesen: 

Tiefgarage:                                   42 Stpl. 

Burgberg:                                      55 (53 Bestand zzgl. 2 neuer) 

Parkebene oberhalb Tiefgarage: 22 Stpl. 

Hotelvorfeld:                                 13 Stpl. 

Gesamt:                                     132 Stpl. 

Im Rahmen der Planung wurde ein Baugrundgutachten von Sack + Temme Gbr, 
Osnabrück erstellt. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass in der Örtlichkeit so-
wohl Feststeinschichten als auch Lockergesteinsschichten anzutreffen sind. Die 
Feststeinsschichten sind als sehr gut tragfähig, die Lockergesteinsschichten als 
mäßig bis gut tragfähig einzustufen. Im Ergebnis wird empfohlen, das Bauwerk 
einheitlich innerhalb der sehr gut tragfähigen Festgesteinsschichten zu gründen. 
Folglich kann davon ausgegangen werden, dass auch in der Örtlichkeit der Tief-
garage eine ausreichende Standfestigkeit gegeben werden kann und der Plan-
vollzug nicht gefährdet ist.  

Zu 3) 

Der Blick ins Münsterland wurde in Kapitel 7.1 der Begründung untersucht. Eine 
Sichtbeeinträchtigung erfolgt insb. vom Höhenniveau des Sammelplatzes. Von 
den höherliegenden Ebenen bleibt die Sichtbeziehung nahezu erhalten. Aufbau-
ten sind nur bis zur festgesetzten Maximalhöhe zulässig. Eine Verschiebung der 
Gebäudekörper erfolgt nicht. Das Vorhaben ist innerhalb der festgesetzten Bau-
grenzen zu errichten. Für ein besseres Verständnis werden Längenmaße in den 
Vorhaben- und Erschließungsplan aufgenommen.  
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Zu 4) 

Die zur Vorhabenrealisierung erforderlichen Zugriffsrechte sind grds. gegeben. 
Zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger wird vor Satzungsbeschluss ein 
Durchführungsvertrag geschlossen, mit (Alt-) Eigentümern sind privatrechtliche 
Kaufverträge geschlossen. Die Offenlegung der Eigentumsverhältnisse sowie 
von privatrechtlichen Vertragsbestandteilen ist nicht erforderlich. Die sich aus 
dem Durchführungsvertrag ergebenden wesentlichen Punkte sind in der Be-
gründung aufgeführt.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
3. Bürger/Bürgerin 

vom 12.05.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Durch den Einwand wird kein abwägungsrelevanter Sachverhalt vorgebracht. 
Das Buch sowie die damalige Planung des Kreisheimathauses sind für die Vor-
habenplanung nicht weiter von Bedeutung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Bedeutung des Burgbergs als kulturell und historisch bedeutender Ort wurde 
im Rahmen der Abwägung zum Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche 
Auslegung sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB umfassend behandelt. Im Ergebnis wird die 
Wohnraumschaffung und Tourismusstärkung höher gewichtet, als die Sichtbe-
ziehung auf das kulturelle Erbe sowie die Sichtbeziehung ins Münsterland. 

Grds. ist im Sinne der Daseinsvorsorge für alle Einkommensschichten ausrei-
chend Wohnraum zu schaffen. Auch wenn durch das Vorhaben eher Wohnraum 
im höherpreisigen Segment geschaffen wird, so wird hierdurch nicht die Schaf-
fung von Sozialwohnungen konterkariert.  

Hinsichtlich der Archäologie sei erwähnt, dass der Planbereich bereits weitest-
gehend baulich vorgeprägt ist und gerade in den oberen Bodenschichten nicht 
mit archäologischen Funden zu rechnen ist. Auf ein konkretes Vorkommen auch 
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in den unteren Bodenschichten wurde seitens der Fachbehörde nicht hingewie-
sen. Da kulturgeschichtliche sowie erdgeschichtliche Bodenfunde grds. jedoch 
nicht ausgeschlossen werden können, wurde ein entsprechender Hinweis auf-
genommen. Sollte im Rahmen der Vorhabenumsetzung entsprechende Boden-
denkmäler angetroffen werden, so sind die Bestimmungen des DSchG anzu-
wenden und einzuhalten. 

Hinsichtlich der Einwendungen zum Thema Artenschutz wird auf die Beschluss-
vorschläge der.2. Erneuten öffentlichen Auslegung sowie sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange zum Bebauungsplan verwiesen. Die CEF-Maßnahme im 
Waldkurpark basiert auf einem fachlich fundierten, dem Leitfaden „Wirksamkeit 
von Artenschutzmaßnahmen“ (MKULNV NRW 2013) entsprechenden Konzept, 
das überdies mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt abge-
stimmt ist.  

Hinsichtlich der Stellplatz-/ Parkplatzsituation haben sich aufgrund der Einwen-
dungen zur 1. Erneuten Offenlage einige Änderungen ergeben und wurde die 
Tiefgarage erheblich vergrößert, sodass der durch das Vorhaben ausgelöste 
Bedarf wie folgt nachgewiesen werden kann: 

Tiefgarage:                                   42 Stpl. 

Burgberg:                                      55 (53 Bestand zzgl. 2 neuer) 

Parkebene oberhalb Tiefgarage: 22 Stpl. 

Hotelvorfeld:                                 13 Stpl. 

Gesamt:                                     132 Stpl. 

Der Verkauf der öffentlichen Parkplatzfläche ist untersucht und abgewogen wor-
den. Die Details sind im Durchführungsvertrag geregelt. Die Höhen für die Tief-
garage sowie der Gebäude sind abschließend festgesetzt.  

Im Rahmen der Planung wurde ein Baugrundgutachten von Sack + Temme 
GbR, Osnabrück erstellt. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass in der Örtlichkeit 
sowohl Feststeinschichten als auch Lockergesteinsschichten anzutreffen sind. 
Die Festgesteinsschichten sind als sehr gut tragfähig, die Lockergesteinsschich-
ten als mäßig bis gut tragfähig einzustufen. Im Ergebnis wird empfohlen, das 
Bauwerk einheitlich innerhalb der sehr gut tragfähigen Festgesteinsschichten zu 
gründen. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass auch in der Örtlichkeit 
der Tiefgarage eine ausreichende Standfestigkeit gegeben werden kann und der 
Planvollzug nicht gefährdet ist.  
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Die Änderungen des Vorhabens ggü. dem Architektenwettbewerb wurden in der 
Abwägung zum Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB umfassend behandelt.  

Weitere abwägungsrelevante Sachverhalte sind nicht vorgetragen. Die im Rah-
men der 1. erneuten öffentliche Auslegung vorgetragenen Anregungen wurden 
im Rahmen der Abwägung zum Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche 
Auslegung sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB umfassend behandelt. Diesen Ausführun-
gen wird sich angeschlossen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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4. Bürger/Bürgerin 

vom 13.05.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Zu 1) 

Die im Rahmen der 1. erneuten öffentliche Auslegung vorgetragenen Anregun-
gen wurden im Rahmen der Abwägung zum Verfahrensschritt der 1. erneuten 
öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB umfassend behandelt. Diesen 
Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Zu 2) 

Die Entwürfe des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes haben einschließlich 
der in den Bekanntmachungen aufgelisteten Informationen vollständig ausgele-
gen. Für ein besseres Verständnis werden Längenmaße in den Vorhaben- und 
Erschließungsplan aufgenommen.  

Zu 3) 

Der Entwurf des Flächennutzungs- sowie des Bebauungsplanes wurde ein-
schließlich der in der Bekanntmachung aufgeführten Unterlagen ausgelegt. Die 
Informationen sind grds. den Entwurfsunterlagen sowie der den dazugehörigen 
Unterlagen zu entnehmen. Auch wenn die mündlichen Erläuterungen nicht zu-
friedenstellend waren, so sind die Anforderungen an die Offenlage gem. § 3 und 
4a BauGB erfüllt. 

Zu 4) 

Die zur Vorhabenrealisierung erforderlichen Zugriffsrechte sind grds. gegeben. 
Zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger wird vor Satzungsbeschluss ein 
Durchführungsvertrag geschlossen, mit (Alt-) Eigentümern sind privatrechtliche 
Kaufverträge geschlossen. Die Offenlegung der Eigentumsverhältnisse sowie 
von privatrechtlichen Vertragsbestandteilen ist nicht erforderlich. Die sich aus 
dem Durchführungsvertrag ergebenden wesentlichen Punkte sind in der Be-
gründung aufgeführt.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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5. Anlieger/Anliegerin vertreten durch Rechtsanwälte Lux-Brücker-Dig-

nas 
vom 16.05.2022 

 

a)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird kein konkreter Belang ausgeführt. Zu den einzelnen Sachverhalten wird 
im Folgenden Stellung genommen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b)   Beschlussvorschlag: 

Es wird kein konkreter Belang ausgeführt. Im Rahmen der Bauleitplanung wur-
den im Rahmen der Grundlagenermittlung und durch entsprechende Beteiligun-
gen all jene Sachverhalte in die Abwägung eingestellt, die bekannt waren. Zur 
Bewältigung potentieller Konflikte wurden, je nach Verfahrens- und Kenntnis-
stand, entsprechende Festsetzungen getroffen.  

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
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c)  

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
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d)  

 

Beschlussvorschlag: 

Das Interesse Tecklenburg als Tourismus- und Wohnstandort weiterzuentwi-
ckeln ergibt sich im Wesentlichen bereits aus dem im Jahr 2011 erstmals be-
schlossenen integrierten Handlungskonzeptes sowie der erfolgten Fortschrei-
bung.  

Hierin belegt ist  

• eine zuletzt positive Bevölkerungsentwicklung, die insb. auf positive 
Wanderungsgewinne zurückzuführen ist 

• ein Bevölkerungsrückgang von prognostiziert 8,9% 

• ein dennoch wachsender Wohnungsbedarf aufgrund kleinerer Haus-
halte und Individualisierung von Lebensstilen 

• ein deutlicher Anstieg der über 65-jährigen 

• ein dringender Handlungsbedarf für das leerstehende Hotel Burggraf 

• ein Anstieg der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Gäste 

• ein Anstieg der Übernachtungen 

Das Ziel des Projektes ist es, den Standort wieder zu beleben und über ein zeit-
gemäßes Übernachtungsangebot die Übernachtungszahlen und Aufenthalts-
dauern zu erhöhen und weitere positive Entwicklungen innerhalb der Altstadt zu 
generieren. Die aus dem Konzept abgeleiteten Ziele begründen das grds. öf-
fentliche Interesse an der Vorhabenrealisierung. 

Die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit obliegt dem Investor. Die Kombination 
aus einem rein wohnbaulich genutzten Gebäude sowie einem Gebäudekom-
plex, welcher einen Hotelbetrieb mit Wohnungen vereint, bedarf grds. keiner 
Prüfung durch die Stadt. Das Hotel einschließlich der darin befindlichen Woh-
nungen wird von einem Betreiber verwaltet. Die Wohnungen sollen dazu dienen, 
die saisonale Abhängigkeit zu reduzieren und eine „Grundauslastung“ zu schaf-
fen, sodass die Wirtschaftlichkeit lt. Investor dauerhaft gesichert ist. Dieses Kon-
zept unterscheidet sich eben auch von den bisherigen Ansätzen, reine Hotelbe-
triebe zu realisieren und wird daher von Vorhabenträger und Stadt weiterver-
folgt. 
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Die Nutzungen sind entsprechend der Textlichen Festsetzung Nr. 1 festgesetzt 
und entsprechend im Durchführungsvertrag geregelt. Sie sind damit auf den 
nachgelagerten Ebenen und dauerhaft durchsetzbar. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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e)  

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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f)   Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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g)   Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Im Rahmen der Abwägung wurde die Nutzung vorhabenbezogen festgesetzt. 
Folglich kann auch nur das im Bebauungsplan festgesetzte Vorhaben realisiert 
werden, die vom Einwender besorgte „Freiheit“ hinsichtlich anderer Nutzungs-
arten besteht nicht.  

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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h)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Die Kompensation wurde entsprechend der aktualisierten Planung überarbeitet 
und berücksichtigt folglich auch den planungsrechtlich zulässigen Versiege-
lungsgrad. Aufgrund der notwendigen Waldumwandlung im Plangebiet erfolgt 
eine multifunktionale Kompensation nach Waldrecht und Naturschutzrecht. Da 
der notwendige Waldausgleich den Kompensationsbedarf aus der Biotopwertbi-
lanzierung im Sinne der Eingriffsregelung übersteigt, wird die künftig zulässige 
Versiegelung somit per se sogar überkompensiert.  

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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i)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Vorwurf der Missachtung der Denkmalrechtlichen Belange ist bereits im 
Rahmen der 1. erneuten öffentliche Auslegung vorgetragen worden und im Rah-
men der Abwägung zum Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung 
sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4a Abs. 3 BauGB umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen 
wird sich angeschlossen. 

Dies gilt insbesondere für die Sichtbeziehungen.  

Die Einzeldenkmale, welche sich in räumlicher Nähe zum Vorhaben befinden 
und durch die Planung tangiert sein könnten, sind in Kapitel 3.3.4 der Begrün-
dung aufgeführt.  

Von Bedeutung ist dabei insbesondere die direkt nördlich angrenzende Burgan-
lage welche in ihrem Bestand nicht gefährdet und in ihrem Bestand weiterhin 
geschützt ist. 
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Abb: Auszug Denkmalliste 

Bestandteil des Denkmals sind die in der Abbildung beschriebenen Anlagenteile 
innerhalb der räumlichen Umgrenzung. Der Abstand zwischen Denkmal und 
Vorhabenplanung beträgt ca. 6-15 m.  Damit stehen die Objekte in direktem 
räumlichen Zusammenhang.  
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Die Gebäudehöhe des Hotels beträgt in Bezug zur Straße 17,4 bis 19,2 m, die 
des Wohnhauses 14,9 m. Ggü. der denkmalgeschützten Mauer und des Terras-
senhänge, welche Teil des Denkmals sind, liegt die Gebäudehöhe bei 16,5 bzw. 
14,0 m. Die Gesamtlänge der Neubauten beträgt ca. 130,2 m (93,2 m Hotel + 
37,0 m Wohnhaus). 

Dieses hat zur Folge, dass 

1. der Garten- und untere Denkmalbereich in Teilen verschattet wird. 

2. der Blick von der Burg in den oberen Ebenen über Höhe Sammelplatz 
grds. erhalten bleibt, aber durch das Staffelgeschoss vom Hotel einge-
schränkt wird. 

3. der Blick von den unteren Terrassen-/Gartenebenen zukünftig nicht 
durch Bäume und den vorh. Burggraf, wie im Bestand, sondern das 
Neubauvorhaben unterbunden wird. 

4. der Blick aus dem Münsterland auf das Denkmal zukünftig nicht durch 
Bäume und den vorh. Burggraf, wie im Bestand, sondern das Neubau-
vorhaben unterbunden wird. 

Lt. Vorhabenträger stellt dieses jedoch keine Beeinträchtigung dar, da die unter 
Denkmalschutz stehenden Anlagen aus der Ferne aufgrund des Baum- und 
Strauchbewuchses auch heute nicht wahrnehmbar sind. Aus der Nähe erfolgt lt. 
Vorhabenträger gar eine Verbesserung, da die unteren Ebenen zukünftig durch 
Gäste und Bewohner des Hotels besser einsehbar sind. Der Blick in die Ferne, 
wie er zu Zeiten des Burglebens von Bedeutung war, wurde lt. Vorhabenträger 
ggü. dem Wettbewerbsbeitrag, zu welchem die Zustimmung des LWL vorlag, 
durch die Planung verbessert, da die Sichtbeziehung zwischen Haus Marck und 
dem Wierturm durch Verschiebung des Hotels nach Osten wiederhergestellt 
wurde und das Hotel verkürzt wurde. Damit ist die Thematik nach Auffassung 
des Vorhabenträgers bereits im Jahr 2014 abschließend behandelt worden. 
Folglich geht der Vorhabenträger davon aus, dass keine Beeinträchtigung des 
Denkmals vorliegt. 

Die Weiterentwicklung des Vorhabens ggü. dem Wettbewerb sowie die Berück-
sichtigung des Entwicklungsgebotes wurden in der Abwägung zum Verfahrens-
schritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB umfas-
send behandelt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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j)   

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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k)   Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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l)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Hinsichtlich der Berücksichtigung der Terrassenanlagen als Teil der geschützten 
Burganlage wird A.II.5.i) obenverwiesen.  

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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m)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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n)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Kurzgutachterliche Stellungnahme wird unter A.II.5.jj) abgewogen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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o)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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p)   

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 



Stadt Tecklenburg vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 50 „Hotel Burggraf“ 
 2. erneute öffentliche Auslegung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung 

 

N:\Projekte\305 Tecklenburg\190 S Hotel Burggraf\06 Satzung\03 Texte\06-FNP48-ABW-b.docx 

54 

q)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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r)   Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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s)   

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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t)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

u)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Der Landesbetrieb Wald und Holz äußert im Rahmen der 2. Erneuten Trägerbe-
teiligung keine Bedenken. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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v)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehend erwähnte Plausibilitätskontrolle erfolgte durch ein Fachbüro, 
das bereits seit 2014 mit der Bearbeitung der artenschutzrechtlichen Sachver-
halte betraut ist. Die Plausibilitätskontrolle wurde bereits im zeitlichen Zusam-
menhang mit der erneuten Offenlage durchgeführt und somit zu einem Zeit-
punkt, als das höchstzulässige Alter der Erfassungsdaten noch nicht erreicht 
war. Zur 2. erneuten Offenlage ist das Datenalter nunmehr überschritten worden 
und Nacherfassungen sollen durchgeführt werden. Hierzu siehe auch Be-
schlussvorschläge der.2. Erneuten öffentlichen Auslegung sowie sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan.  

Hinsichtlich des Hinweises auf mögliche Uhu-Vorkommen kann gesagt werden, 
dass diese dann Erwähnung gefunden hätten, wären sie relevant für die Planung 
gewesen. In einem 13,5 ha Untersuchungsgebiet rundum das Bebauungsplan-
gebiet konnten in fünf morgendlichen und zwei Dämmerungs- und Nachbege-
hungen keine Uhu-Vorkommen nachgewiesen werden.  

Eine Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens ist im Rahmen der Um-
weltprüfung zur Bauleitplanung erfolgt. Die Umweltprüfung berücksichtigt auch 
die Erkenntnisse der faunistischen Erfassungen und die artenschutzrechtliche 
Prüfung der Planung.  

Alle Erfassungen wurden durch anerkannte Fachgutachter durchgeführt und lie-
fern eine verlässliche Datengrundlage. Erfassungsmethoden und festgelegte 
Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen sind fachlich fundiert und mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt. Dies gilt im Weiteren auch für die Nachunter-
suchungen zur Absicherung der bisher herangezogenen Datenlage.  

Berücksichtigt werden alle bislang erfassten planungsrelevanten Tierarten, so 
auch die vorkommenden Fledermausarten und der Waldkauz. Für weitere ne-
benstehend genannten Tierarten wie der Uhu und der Steinkauz konnten bislang 
keine Vorkommen nachgewiesen werden. Der Bebauungsplan umfasst im Rah-
men seiner Festsetzungsmöglichkeiten bzw. ansonsten über die Hinweise auf 
der Planzeichnung alle notwendigen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen. 

Sollten sich im Zuge der Nacherfassungen zusätzliche Erkenntnisse zu Arten-
vorkommen ergeben, so finden diese Berücksichtigung auf der nachgelagerten 
Ebene der Genehmigungsplanung (siehe auch Abwägungvorschläge der.2. Er-
neuten öffentlichen Auslegung sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 
Bebauungsplan). 
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 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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w)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Die Offenlegung städtebaulicher Verträge ist nicht erforderlich, da die wesentli-
chen Regelungsinhalte in der Begründung erfasst sind. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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x)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

y)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Ergänzend sei ausgeführt, dass es der Stadt ein großes Anliegen ist, den Stand-
ort des ehemaligen Hotels wiederzubeleben und ein Hotel in fußläufiger Entfer-
nung zur Altstadt und den wesentlichen Infrastrukturen und Veranstaltungsräu-
men (Kulturhaus und Freilichtbühne) zu schaffen und neben dem Tagestouris-
mus verstärkt auf Übernachtungsgäste zu setzen. Dabei ist neben der zentralen 
Lage sicher auch der Blick ins Münsterland für die Profilierung von entscheiden-
der Bedeutung, sodass vergleichbare Alternativen nicht gegeben sind. 

Mit der Schließung des Hotels Burggraf Ende 2001 hat sich die Zahl der verfüg-
baren Hotelzimmer erheblich reduziert. Die Zielgruppen des damaligen Hauses 
konnten von den bestehenden Beherbergungsbetrieben nicht aufgefangen wer-
den (vgl. Vorstudie zur Revitalisierung des Hotels Burggraf in Tecklenburg, 
HOGA Betriebsberatung 2011), sodass ein grds. Bedarf an Übernachtungsplät-
zen besteht. Im Rahmen des Wettbewerbs war bereits eine Zielzahl von 124 
vermietbaren Einheiten genannt. Die Vorhabenplanung sieht 100 Zimmer vor, 
wodurch das Übernachtungsangebot in zentraler Lage erheblich erhöht wird. 
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Um die sich aus der reinen Hotelnutzung ergebenden wirtschaftlichen Risiken 
zu vermeiden, wurde seitens des Vorhabenträgers eine Wohnnutzung mit inte-
griert (42 Einheiten) und ein zusätzliches Wohngebäude geplant (12 Einheiten). 
Damit wird auch dem allgemeinen Bedarf an Wohnraumschaffung Rechnung 
getragen.  

Hinsichtlich des Artenschutzes wird auf die Begründung, die artenschutzrechtli-
chen Gutachten und Stellungnahmen sowie die Ausführungen der Abwägung-
vorschläge der.2. Erneuten öffentlichen Auslegung sowie sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange zum Bebauungsplan verwiesen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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z)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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aa)   

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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bb)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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cc)   

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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dd)   

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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ee)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Stadt- und Landschaftsbild wie 
auch die Denkmäler sind der Stadt bekannt. Die sich daraus ergebenden Be-
einträchtigungen wurden gewichtet und abgewogen.  

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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ff)   

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten 
öffentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum 
Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich ange-
schlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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gg)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten 
öffentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum 
Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich ange-
schlossen. 

Ergänzend wird erwähnt, dass die Umsetzung und Durchsetzung der Pla-
nungskonzeption nachgelagert zum Bauleitplanverfahren erfolgt und die 
Bauleitplanung selbst hierauf keinen Einfluss hat und den zuständigen Be-
hörden obliegt. 

Details hierzu wurden im Durchführungsvertrag geregelt, so auch, dass der 
Bau des Wohnhauses erst nach Baubeginn des Hotels erfolgend darf. 

Eine Änderung der Hotelnutzung in eine Wohnnutzung bedarf eines Bauleit-
planverfahrens und damit der Zustimmung der gemeindlichen Gremien. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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hh)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

siehe A.II.5.v) 

Weitere neue abwägungsrelevante Sachverhalte werden nicht vorgetragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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ii)   

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten 
öffentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum 
Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich ange-
schlossen. 

Bzgl. des Umgebungsschutzes wird auf Kapitel 7.2 der Begründung sowie 
die Abwägungvorschlägen der.2. Erneuten öffentlichen Auslegung sowie 
sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan verwiesen.  

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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jj)   Beschlussvorschlag: 

Den Ausführungen „Aufgabe des Denkmalschutze“, „Burg Tecklenburg“, „En-
semble Burg und Stadt“, „Archäologische Relikte“ wird sich vollumfänglich 
angeschlossen. 

Der Auffassung, dass die Denkmalbereichssatzung auch den Blick von der 
Burg in das Umland schütz, wird widersprochen. Dieses ergibt sich, wie im 
Rahmen der Abwägung zum Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche 
Auslegung sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB und in der Begründung ausgeführt, nicht. 

In Bezug auf schützenswerte Sichtbeziehungen, die sich ggf. aus der Eintra-
gung als Einzeldenkmal ableiten, geht der Vorhabenträger davon aus, dass 
seine Planung eine Verbesserung ggü. dem Wettbewerbsergebnis darstellt. 
Die unter Denkmalschutz stehenden Anlagen sind aus der Ferne aufgrund 
des Baum- und Strauchbewuchses auch heute nicht wahrnehmbar. Der Blick 
in die Ferne, wie er zu Zeiten des Burglebens von Bedeutung war, wurde lt. 
Vorhabenträger ggü. dem Wettbewerbsbeitrag, zu welchem die Zustimmung 
des LWL vorlag, durch die Planung verbessert, da die Sichtbeziehung zwi-
schen Haus Marck und dem Wierturm durch Verschiebung des Hotels nach 
Osten wiederhergestellt wurde. Aus der Nähe erfolgt lt. Vorhabenträger 
ebenfalls eine Verbesserung, da die unteren Garten- und Terrassenebenen 
zukünftig durch Gäste und Bewohner des Hotels besser einsehbar sind. 
Folglich geht der Vorhabenträger davon aus, dass keine Beeinträchtigung 
des Denkmals vorliegt.  
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Ansicht heute vom Haus Marck 

Darüber hinaus wurde das im Wettbewerb dargestellte Bauvolumen vom 
LWL als denkmalverträglich angesehen. Die vom Investor vorgenommenen 
Erweiterungen werden seitens der Stadt für notwendig erachtet und mitge-
tragen, um eine robuste Nutzungsmischung zu generieren.  

Die Entstehungsgeschichte des ehemaligen Hotels ist nicht Teil des Bebau-
ungsplanverfahrens. Die geäußerten Bedenken in Bezug auf die Zustim-
mung zum Wettbewerbsentwurf zeigen die grds. Auslegungsspielräume der 
Denkmalrechtlichen Beurteilung. Das Erfordernis der denkmalrechtlichen 
Genehmigung ist bekannt. Die Genehmigung wurde bisher seitens der Unte-
ren Denkmalbehörde in Aussicht gestellt. Den Ausführungen „Bauen im Nah-
bereich eines Denkmals“ wird sich daher angeschlossen.  

Der Auffassung, dass Alternativen beständen, wird widersprochen. Es wird 
auf die Ausführungen unter A.II.5.y) verwiesen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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6. Bürger/Bürgerin 

vom 14.05.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es werden keine abwägungserheblichen Belange vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
7. Bürger/Bürgerin 

vom 16.05.2022 
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  Beschlussvorschlag: 

Diese Eingabe stellt einen Appell an die Entscheidungsträger dar. Neue ab-
wägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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8. Bürger/Bürgerin 

vom 16.05.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten 
öffentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum 
Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich ange-
schlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
9. Bürger/Bürgerin 

vom 16.05.2022 

 

  

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten 
öffentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum 
Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich ange-
schlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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10. Bürger/Bürgerin 

vom 16.05.2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadt Tecklenburg verzeichnet ein hohes Touristenaufkommen und zählt 
mit großem Abstand die meisten Übernachtungen im Kreis Steinfurt. Lt. den 
Zahlen von IT NRW verzeichnet die Stadt seit Jahren ein Gästeaufkommen 
von 45-50.000 Besuchern und 150-155.000 Übernachtungen. Die mittlere 
Auslastung liegt bei knapp 45 % und gut 3 Übernachtungen. Das Pandemie-
jahr 2020 ist in der unten stehenden Tabelle zwar aufgeführt, bei der Betrach-
tung jedoch ausgenommen, da es nicht repräsentativ ist. Zudem sei erwähnt, 
dass die Zahlen nicht direkt auf die Hotellerie übertragbar sind, da sie auch 
Reha- und Kurkliniken, Jugendherbergen und sonstige Betriebsarten um-
fasst. 

 

Mit der Schließung des Hotels Burggraf Ende 2001 hat sich die Zahl der ver-
fügbaren Hotelzimmer erheblich reduziert. Die Zielgruppen des damaligen 
Hauses konnten von den bestehenden Beherbergungsbetrieben nicht aufge-
fangen werden (vgl. Vorstudie zur Revitalisierung des Hotels Burggraf in 
Tecklenburg, HOGA Betriebsberatung 2011), sodass ein grds. Bedarf an 
Übernachtungsplätzen besteht. Im Rahmen des Wettbewerbs war bereits 
eine Zielzahl von 124 vermietbaren Einheiten genannt. Die Vorhabenplanung 
sieht 100 Zimmer vor, wodurch das Übernachtungsangebot in zentraler Lage 
erheblich erhöht wird. 

Durch die Vorhabenplanung soll der Standort des ehemaligen Hotels wieder-
belebt und ein Hotel in fußläufiger Entfernung zur Altstadt und den wesentli-
chen Infrastrukturen und Veranstaltungsräumen (Kulturhaus und Freilicht-
bühne) geschaffen werden und neben dem Tagestourismus verstärkt auf 
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 Übernachtungsgäste gesetzt werden. Das Ringhotel in Brochterbeck ist als 
Einrichtung grds. vergleichbar, verfügt über eine gute Auslastung und ist mit 
85 Betten derzeit Marktführer. Durch das geplante Vorhaben mit dem Allein-
stellungsmerkmal des Münsterlandblicks und der Altstadtnähe versprechen 
sich Stadt und Investor zusätzliche Touristen und längere Aufenthaltsdauern. 

Um die sich aus der reinen Hotelnutzung ergebenden wirtschaftlichen Risi-
ken zu vermeiden, wurde seitens des Vorhabenträgers eine Wohnnutzung 
mit integriert (42 Einheiten) und ein zusätzliches Wohngebäude geplant (12 
Einheiten). Damit wird auch dem allgemeinen Bedarf an Wohnraumschaf-
fung Rechnung getragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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11. Bürger/Bürgerin 

vom 16.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die einleitenden Worte werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 1) 

Die Wirtschaftlichkeit ist durch den Investor sicherzustellen und wird von sei-
nen Gläubigern überprüft. Folglich kann unterstellt werden, dass das ge-
samte Vorhaben einschließlich geplanter Tiefgarage wirtschaftlich ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2) 

Die Förderung von Denkmalobjekten erfolgt grds. indirekt über die steuerli-
che Abschreibung. Die Förderung betrifft also Investitionen am Denkmalob-
jekt und nicht Maßnahmen in deren Umfeld. Nach derzeitigem Kenntnisstand 
ist somit nicht davon auszugehen, dass sich das geplante Vorhaben nachtei-
lig auf diese Fördermöglichkeit auswirkt. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Mittelzuschüsse über die Städte-
bauförderung oder anderweitige Förderprogramme zu erhalten. Eine Auf-
nahme in die Förderkulisse „Lebendige Zentren“ erfolgte mit dem im Jahr 
2021 vom Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept. Grundlage der 
Förderung sind die in diesem Konzept niedergelegten Ziele und Maßnah-
men, wie nachfolgend abgebildet.  
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Im Konzept beschrieben ist auch die Entwicklung und Planung des hier ge-
planten Vorhabens. Dies stellt jedoch keine Maßnahme dar. Die Zuwendung 
von Fördermitteln wird seitens des Fördermittelgebers grds. objekt-/maßnah-
menbezogen beurteilt und wird in Bezug auf den Projekterfolg geprüft. Inwie-
fern das hier geplante Vorhaben eine Zuwendungsentscheidung beeinflusst 
ist derzeit schwer zu sagen.  

Grds. ist davon auszugehen, dass das Konzept die im ISEK verfolgten Ziele 
verfolgt und förderfähige Maßnahmen hierdurch nicht beeinträchtigt werden, 
da das Vorhaben hier bereits als solches genannt und dargestellt ist. Die 
Entscheidung obliegt jedoch dem Fördermittelgeber und kann im Einzelfall 
auch zu einem Ausschluss von Fördergeldern führen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3) 

Im Bestand besteht eine Flächenversiegelung von 5.395 m². Durch das Vor-
haben kommt es zu einer Versiegelung von ca. 7.560 m², was einer 
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zusätzlichen Versiegung von 2.165 m² entspricht, wovon jedoch 1.770 m² mit 
Dachbegrünung angelegt werden, sodass die Flächenversiegelung mit ei-
nem hohen Abflussbeiwert 395 m² beträgt und in Summe sehr gering ausfällt. 
Der Ablussbeiwert für die 1.770 m² begrünte Dachfläche beträgt ca. 0,3-0,5 
und tritt verzögert ein. Folglich ist davon auszugehen, dass der Überflutungs-
nachweis durch Maßnahmen auf dem Dach oder z.B. durch Maßnahmen zur 
Zwischenspeicherung innerhalb des Straßenkörpers erbracht werden kann. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4) 

Es wird kein abwägungserheblicher Belang vorgetragen. 

 

Zu 5) 

Der Hinweis wurde bereits im Rahmen der 1. erneuten öffentliche Auslegung 
vorgetragen und ist im Rahmen der Abwägung zum Verfahrensschritt der 1. 
erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB umfassend be-
handelt worden. Diesen Ausführungen wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 6) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die abschließenden Worte werden zur Kenntnis genommen. 
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12. Bürger/Bürgerin 

vom 16.05.2022 

 

  

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden weitestgehend bereits im Rahmen 
der 1. erneuten öffentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der 
Abwägung zum Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung so-
wie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4a Abs. 3 BauGB umfassend behandelt worden. Diesen Ausführun-
gen wird sich angeschlossen. 

Hinsichtlich der Einwendungen zum Thema Artenschutz wird auf die Be-
schlussvorschläge der.2. Erneuten öffentlichen Auslegung sowie sonstigen 
Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan verwiesen.  

Hinsichtlich des Zustandes und des Geschäftsbesatzes in der Altstadt sei 
erwähnt, dass dieser als sehr gut zu bewerten ist. Er wird maßgeblich durch 
die Tagestouristen getragen, auf die sich auch das gastronomische und Ein-
zelhandelsangebot ausrichtet. Das geplante Vorhaben wird sich voraussicht-
lich positiv auf das Zentrum auswirken, da es die Besucherfrequenz erhöht 
und für zusätzliche Einnahmen sorgt.  

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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13. Bürger/Bürgerin 

vom 16.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. erneuten 
öffentliche Auslegung vorgetragen und ist im Rahmen der Abwägung zum 
Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich ange-
schlossen. 

Ergänzend sei auf die Ausführungen der Abwägungvorschläge der.2. Erneu-
ten öffentlichen Auslegung sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 
Bebauungsplan verwiesen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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14. Bürger/Bürgerin 

vom 16.05.2022 

 

  Beschlussvorschlag: 

Die am 23.07.2021 formulierten Hinweise wurden bereits im Rahmen der 1. 
erneuten öffentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwä-
gung zum Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen 
wird sich angeschlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
15. Bürger/Bürgerin 

vom 16.05.2022 

 

  Beschlussvorschlag: 

Der nebenstehende Hinweis wurde bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und ist im Rahmen der Abwägung zum Ver-
fahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich ange-
schlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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16. Bürger/Bürgerin 

vom 16.05.2022 

 

  Beschlussvorschlag: 

Diese Eingabe stellt einen Appell an die Entscheidungsträger dar. Neue ab-
wägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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17. Bürger/Bürgerin 

vom 16.05.2022 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Hinweise wurde bereits im Rahmen der 1. erneuten öf-
fentliche Auslegung vorgetragen und sind im Rahmen der Abwägung zum 
Verfahrensschritt der 1. erneuten öffentliche Auslegung sowie Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB umfassend behandelt worden. Diesen Ausführungen wird sich ange-
schlossen. 

Neue abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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